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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Dienstberatung OB 14.06.2012 nicht öffentlich Vorberatung 

Hauptausschuss 26.06.2012 nicht öffentlich Vorberatung 

Stadtrat 27.06.2012 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

01 

Der Stadtrat befürwortet den Umbau des Asphaltplatzes am Sportplatz Borntal, Borntaler Weg.29 

zu einem Kunstrasenplatz mit gleichzeitiger Umnutzung des Volleyballfeldes, entsprechend des 

Konzepts des FC Borntals vom 12. Juni 2009. 

 

02 

Der Oberbürgermeister und der Erfurter Sportbetrieb werden beauftragt in Zusammenarbeit mit 

den ansässigen Sportvereinen (FC Borntal Erfurt, dem Borntaler SV Erfurt 93, Volleyballverein 

Erfurt West 90) und den anliegenden Schulen (Europaschule, Friedrich Ebert Schule, Staatliches 

Gymnasium 3 „Johannes Gutenberg") diese Planungen zu verfolgen und umzusetzen. 

 

 

 

 

14.06.2012, gez. A. Bausewein    

Datum, Unterschrift 

 

  

 

01.01 Bereich OB für innere Verwaltung und 

Ratsangelegenheiten (BOB) 

   Der Oberbürgermeister 

Titel der Drucksache: 

Einwohnerantrag nach § 16 ThürKO - Umbau 

am Sportplatz Borntal 

 

Drucksache 0898/12 
 

Stadtrat 

Entscheidungsvorlage 

 

öffentlich 
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Nachhaltigkeitscontrolling X Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling X Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen  Nein X Ja → Nutzen/Einsparung  Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt X Nein  Ja Gesamtkosten  EUR 

   ↓ 
siehe Stellungnahme Stadtverwaltung Erfurt 

 2012 2013 2014 2015 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

X Ja  Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

Anlage 1 – Wortlaut des Einwohnerantrages 

Anlage 2 – Stellungnahme Stadtverwaltung Erfurt 

Anlage 3 – Konzept FC Borntal e. V.  

 

[Anmerkungen: Anlage 3 liegt in den Fraktionen und im Bereich OB für innere Verwaltung und 

Ratsangelegenheiten zur Einsichtnahme aus.] 

 

 

 

 

Sachverhalt 

Am 30.04.2012 wurden der Stadtverwaltung Erfurt Unterlagen zu einem Einwohnerantrag 

übergeben. Der Antrag befasst sich mit dem Umbau des Asphaltplatzes am Sportplatz Borntal zu 

einem Kunstrasenplatz.  

 

Der Stadtrat beschließt in seiner Sitzung am 27./28.06.2012 die Zulässigkeit des Antrages gemäß 

§ 16 ThürKO. Innerhalb von drei Monaten nach Eingang des Antrages hat der Stadtrat über die 

Angelegenheit zu beraten und zu entscheiden. Daher wird diese Drucksache dem Stadtrat zur 

Beschlussfassung vorgelegt.  

 

Zur Begründung des Antrages führen die Einreicher aus: 

 

„Die Borntaler Sportvereine haben seit Jahren einen regen Zulauf und zahlreiche Mannschaften, 

die auf dem Sportplatz trainieren. Fast 20 Mannschaften der Vereine FC Borntal Erfurt, Borntaler 

SV Erfurt 93 und dem Volleyballverein Erfurt West 90 sowie die Europaschule, Friedrich Ebert 
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Schule und dem Staatlichen Gymnasium 3 „Johannes Gutenberg" nutzen den Platz. Inzwischen ist 

jedoch das Interesse größer als die Kapazitäten. So musste etwa der FC Borntal Kinder abweisen, 

da nicht genug Trainingsmöglichkeiten vorhanden sind. Ein zusätzlicher Platz ist dringend 

geboten. Als solcher war einmal der Asphaltplatz gedacht. Doch diesen machen Risse und 

Unebenheiten zu einer gefährlichen Stolperfalle, die enorme Verletzungsgefahren für die 

Sportfreunde der nutzenden Vereine birgt. Vor drei Jahren legten die Vereine ein gemeinsames 

Konzept zur Umgestaltung vor. Seitdem sind die Sportfreunde mit Versprechungen auf eine 

Verbesserung der Situation vertröstet worden. Mit dem Mittel des Einwohnerantrags soll nun 

versucht werden, Abhilfe zu schaffen.“ 
 

Der Beschlusswortlaut ergibt sich aus dem Antrag. 

 

Die Vertreter des Einwohnerantrages werden zur Sitzung des Stadtrates eingeladen. Sie sollen zur 

Angelegenheit gehört werden (§ 16 Abs. 3 Satz 2 HS 2 ThürKO). 
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